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Bundesgesetz, mit dem IKT-Lösungen und IT-Verfahren bundesweit konsolidiert 

werden (IKT- Konsolidierungsgesetz –IKTKonG) 

GZ. BMF-220000/0007-V/5/2012 Wien, 27. Februar 2012 

 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff angeführten Begutach-

tungsentwurf des Bundesministeriums für Finanzen wie folgt Stellung: 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich unterstützt die Bestrebungen des Bundes, neue Lö-

sungen für eine vereinfachte und effiziente Verwaltung zu finden. Die Bestimmungen des 

vorliegenden Entwurfes zur e-Rechnung (§§ 5, 7 IKTKonG) werden für betroffene Unter-

nehmer Probleme auslösen: 

 

Die Einführung der verpflichtenden Ausstellung und Übermittlung von e-Rechnungen im Wa-

ren- und Dienstleistungsverkehr mit Bundesdienststellen ist dort mit übermäßigem Aufwand 

für die Vertragspartner verbunden, wo kein regelmäßiger Geschäftsverkehr mit Bundes-

dienststellen stattfindet oder die einzelnen Rechnungsbeträge niedrig sind. Die technische 

Adaptierung ist mit hohen Kosten verbunden. So wird wohl kleineren Unternehmern die Mög-

lichkeit genommen werden, am Geschäftsverkehr mit Bundesdienststellen teilzuhaben. 

 

Die Festlegung von Ausnahmetatbeständen von der verpflichtenden elektronischen Rech-

nungslegung für diese Gruppe von Vertragspartnern wäre daher sinnvoll. Es bietet sich an, 

die bestehende Regelung zur elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen heranzu-

ziehen (§ 2 FOnErklV). Die Ausstellung und Übermittlung von e-Rechnungen wäre dann 

zwingend vorgeschrieben, wenn der Steuerpflichtige über einen Internet-Anschluss verfügt 

und er wegen Überschreitens der Umsatzgrenze zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmel-

dungen verpflichtet ist. 
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Wunschgemäß wird diese Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrats in elektronischer 

Form zugeleitet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

gez. Gerhard Wlodkowski gez. August Astl  

Präsident der Generalsekretär der  

Landwirtschaftskammer Österreich Landwirtschaftskammer Österreich 

8/SN-362/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




